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Sachverhalt
Die Gemeinde Burow hat auf ihrer Sitzung am 28. Juni 2021 die 
Erschließungsbeitragssatzung abgeändert beschlossen. 75 % Anwohner und 25 % 
die Gemeinde. Die Verwaltungsvorlage sah 90 % Anliegeranteil und 10 % 
Gemeindeanteil (259.200 EUR/28.800 EUR) vor.

Das Kommunalabgabengesetz sieht einen Mindestanteil von 10 % für die 
Gemeinde vor. 
„Die Festsetzung dieses Gemeindeanteils ist kein exakter Berechnungsvorgang, 
sondern eine Ermessens- und Gestaltungsentscheidung des gemeindlichen 
Satzungsgebers.
Abgesehen von der Pflicht zur Beachtung des Vorteilsprinzips macht das KAG den 
Gemeinden hierzu keine gesetzlichen Vorgaben, etwa in Form von 
Mindestbeteiligungen der Anlieger. Die Gemeinden können daher die Anlieger 
dadurch entlasten, dass sie einen Gemeindeanteil vorsehen, der am oberen Rand 
ihres durch das Vorteilsprinzip begrenzten Ermessensrahmens liegt.“

Erschließung bedeutet dabei die Herstellung der Nutzungsmöglichkeiten von 
Grundstücken durch Anschluss an Ver- und Entsorgungsnetze wie Elektrizität, 
Gas, öffentliche Wasserversorgung und Kanalisation (technische Erschließung) 
sowie den Anschluss an das Wegenetz (verkehrsmäßige Erschließung). Der 
Erschließungsbeitrag wird als Kostenersatz für die Herstellung von Teilanlagen 
einer Straße wie die Fahrbahn, Mischflächen, Gehwege, Straßenbeleuchtung, 
Straßenentwässerung, Parkflächen, Radwege, Verkehrsgrün sowie die Kosten für 
den Erwerb des Straßenlandes von den Gemeinden gefordert. Eine bestehende 
Erschließung ist Voraussetzung für die Bebaubarkeit eines Grundstücks.

Die Gesamtbaumaßnahme ist mit 288.000 EUR im Haushalt geplant. (2021  
38.000 EUR und 2022  250.000 EUR). 

Die Gemeinde plant die Erschließung um ca. 6 Baugrundstücke „Wohngebiet Am 
Park Burow“ (B-Plan Nr. 7) zu erschließen und deren Veräußerung. Die Nachfrage 
an Baugrundstücken in der Gemeinde ist hoch.

Die Gemeinde Burow ist finanziell nicht in der Lage, die Kosten für zukünftig neue 
Straßenerschließungen komplett selbst zu finanzieren. Um die anfallenden Kosten 
zu refinanzieren, gibt es die Möglichkeit, eine Erschließungsbeitragssatzung 
anzuwenden.

Die von der Gemeinde geänderte Satzung wurde mit Schreiben vom 12. Juli 2021 
der Rechts- und Kommunalaufsicht des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 



angezeigt. Mit Schreiben vom 28. Juli 2021 machte die untere 
Rechtsaufsichtsbehörde Rechtsverletzung gegen den Beschluss geltend. (Anlage)  
Die Satzung sei aber rechtlich in Ordnung. 

Hier wird eine Verletzung gegen den § 31 Absatz 2 KV M-V geltend gemacht, 
weil der Beschluss keine Deckung der Mehraufwendungen (hier: Erhöhung 
Gemeindeanteil) und den Teilhaushalt benennt. Anträge sowie 
Beschlussvorlagen, die die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 
verzögern oder diesem entgegenstehen, müssen unter Benennung der berührten 
Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes zusätzliche neue Maßnahmen 
benennen, die die entstehenden Mehraufwendungen, Mehrauszahlungen, 
Mindererträge oder Mindereinzahlungen vollständig kompensieren. 

Der Beschluss vom 28. Juni 2021 wird mit diesem Beschluss wie folgt geheilt:

Die Gemeinde beabsichtigt mit der HSK-Maßnahme Nr. 01/2021 Einzahlungen 
aus der Veräußerung des Gewerbegebietes 2022 in Höhe von 200.000 EUR und 
2023 in Höhe von 300.000 EUR im Produkt 1.1.4.02 zu erzielen. Diese Maßnahme 
galt unter anderem des geänderten Beschlusses der Beitragssatzung. Aufgrund 
der Abbildung im investiven Bereich der Beiträge und der Einzahlung aus der 
Veräußerung, ist eine Deckung gegeben, gleich wenn die Einzahlungen vorrangig 
zum Abbau der negativen Vorträge eingesetzt werden sollen.

Zu dem erhält die Gemeinde jährlich eine geplante Infrastrukturpauschale in 
Höhe von 69.700 EUR aus dem Produkt 6.1.1.00. Diese kann für die 
Baumaßnahme vorrangig eingesetzt werden. Auch die Mittel aus der Pauschale 
bzgl. des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen gem. § 8 a KAG M-V (25.600 EUR 
in 2022) kann angespart werden. 

Des Weiteren erhält die Gemeinde Einzahlungen aus der Veräußerung der 
Grundstücke. Alle hierfür anfallenden Kosten werden über den Kaufpreis 
umgelegt. (B-Plan 37.972,90 EUR, Vermessung ca. 10.000 EUR (dies ist in der 
Haushaltsplanung 2022 zu berücksichtigen), Bodenrichtwert Bauland (Stand 
31.08.2021 = 22 EUR/m²). Die Gesamtfläche der derzeitigen Flurstücke 16/15 
+16/44 der Flur 1 innerhalb der Gemarkung Burow beträgt ca. 6.173 m². Die 
Vermessung kann erst nach Vorlage des genehmigten B-Planes vergaberechtlich 
beauftragt werden. Auch muss die Gemeinde eine Festlegung zum 
Bodenrichtwert treffen. 

Das Baurecht sieht vor Wohnbebauung die Erschließung einer öffentlichen Straße 
vor. Auch ist zunächst der B-Plan zu erstellen, um die Grundstücke als Bauland zu 
verkaufen. 

Mit der Regelung 25/75 (72.000 EUR/216.000 EUR) beabsichtigt die Gemeinde 
die weitere Dorfentwicklung im Hinblick auf die Ausweisung von Bauplätzen 
(Baulandentwicklung), Ansiedlung von Familien und der daraus resultierenden 
Erzielung von Grundsteuern. Für die Gemeinde ergibt sich mit der geänderten 
Regelung eine Mehrauszahlung von 43.200 EUR. 

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben 
dies eigenverantwortlich anzuzeigen.

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Burow hebt den Beschluss vom 28. Juni 2021 
(29/BV/075/2021) auf.



Die Gemeindevertretung Burow beschließt, zukünftige neue 
Straßenerschließungen entsprechend der anliegenden 
Erschließungsbeitragssatzung umzulegen und damit die Regelung von 25 % 
Gemeindeanteil und 75 % Anliegeranteil vom 28. Juni 2021.

Die Gemeindevertretung Burow beschließt in diesem Zusammenhang die 
Kompensation/Deckung der Mehrauszahlungen in Höhe von 43.200 EUR 
resultierend aus der Erhöhung des Gemeindeanteils (25%) mit der HSK-
Maßnahme Nr. 01/2021 – Einzahlung aus Veräußerung Gewerbegrundstück (THH 
1; Produkt 1.1.4.02), Veräußerung Baugrundstücke „Am Park“ (THH 1; Produkt 
1.1.4.02) sowie dem Einsatz der Infrastrukturpauschale 2022 (THH 1; Produkt 
6.1.1.00).

Die Gemeindevertretung Burow spricht sich in diesem Zusammenhang dafür aus, 
die Infrastrukturpauschale 2022 (vor. 69.700 EUR) für diese Maßnahme 
einzusetzen.

Die Gemeindevertretung Burow beschließt, sich mit der Satzung im Punkt der 
Regelung zur prozentualen Höhe des Gemeindeanteils erneut zu befassen, soweit 
neue, weitere Straßenerschließungsmaßnahmen zukünftig geplant sind, 
angepasst an die Haushaltssituation der Gemeinde.



Finanzielle Auswirkungen
im lfd. Haushaltsjahr:   in Folgejahren:   
   
  nein   nein  ja
   
  x ja   einmalig  
   
   jährlich wiederkehrend
          

Finanzielle Mittel stehen:
   
  planmäßig zur Verfügung unter :  nicht zur Verfügung 
  (Deckungsvorschlag) 
 Produktsachkonto:  Produktsachkonto:  
   
 Bezeichnung:  Bezeichnung:  
  
   Deckungsmittel stehen nicht zur
  Verfügung  
          

Haushaltsmittel:
 
 Haushaltsmittel:   

bisher angeordnete bisher angeordnete
Mittel:  Mittel:   

Maßnahmesumme:
 
 Maßnahmesumme:  

noch verfügbar:
 
 noch verfügbar:   

Erläuterungen: 

Anlage/n
1 Satzung 25% öffentlich



Satzung der Gemeinde Burow über die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen 

(Erschließungsbeitragssatzung)

Die Gemeindevertretung Burow hat auf ihrer Sitzung am 28.06.2021 
aufgrund des § 132 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728) und des § 5 der 
Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg- Vorpommern vom 
13.07.2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777) zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 23.07.2019 (GVOBl. MV S. 467) folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des 
Baugesetzbuches und dieser Satzung erhoben.

§ 2
Art und Umfang der Erschließungsanlagen

(1)Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für:

1. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von 
Grundstücken in Wohn-, Dorf- und Mischgebieten sowie 
sonstigen, nicht unter Nr. 2 genannten Gebieten dienen, an 
denen eine Bebauung zulässig ist

a) bis zu 2 Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 12 Metern, 
wenn sie beidseitig und mit einer Breite bis zu 9 Metern, wenn 
sie einseitig anbaubar sind,

b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 15 Metern, 
wenn sie beidseitig und mit einer Breite bis zu 12 Metern, 
wenn die einseitig anbaubar sind,



c) mit mehr als 4 Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 18 
Metern, wenn sie beidseitig und mit einer Breite bis zu 13 
Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind;

2. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von 
Grundstücken dienen in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten 
sowie in Sondergebieten, mit einer Breite bis zu 18 Meter, wenn 
eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung beidseitig zulässig ist 
und mit einer Breite bis zu 13 Metern, wenn eine Bebauung oder 
gewerbliche Nutzung einseitig zulässig ist;

3. Mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z.B. 
Fußwege, Wohnweg) mit einer Breite bis zu 5 Metern;

4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 Metern;

5. Parkflächen

a) Die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nr. 1,2 und 4 sind, 
bis zu einer weiteren Breite von 6 Metern,

b) Die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nr. 1,2 und 
4 sind, aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der 
Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind 
(selbstständige Parkflächen), bis zu 15 % der Flächen der 
erschlossenen Grundstücke;

6. Grünanlagen

a) Die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nr. 1 bis 4 sind, 
bis zu einer weiteren Breite von 6 Metern;

b) Die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach 
städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu 
deren Erschließung notwendig sind (selbstständige 
Grünanlagen), bis zu 15 % der Flächen der erschlossenen 
Grundstücke.

(2)Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern 
sich die in Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 angegebenen Maße um die Hälfte, 
mindestens aber um 8 Meter; dasselbe gilt für den Bereich der 
Einmündung in andere oder der Kreuzung mit anderen 
Verkehrsanlagen.

(3)Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für 
die gesamte Verkehrsanlage die größte Breite.



§ 3
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen 
Kosten ermittelt.

§ 4
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand

Die Gemeinde trägt 25 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands.

§ 5
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands

(1)Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 reduzierte 
beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die erschlossenen 
Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach deren Flächen verteilt. 
Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen 
Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt. Als 
Grundstücksfläche, die der Verteilung der umlagefähigen 
Erschließungskosten zugrunde gelegt wird, gilt grundsätzlich die 
Fläche des Buchgrundstücks. Im Außenbereich gelegene 
Grundstücke bleiben unberücksichtigt.

(2)Gehen Grundstücke vom Innenbereich in den Außenbereich über 
und ergibt sich die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich nicht 
aus den Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs eine 
Bebauungsplans oder einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 des 
Baugesetzbuchs, so gilt als Grundstücksfläche die tatsächliche 
Grundstücksfläche bis zu einer Tief von 50m von der 
Erschließungsanlage; reicht die bauliche, gewerbliche oder eine der 
baulichen oder gewerblichen gleichartige 
(erschließungsbeitragsrechtlich relevante) Nutzung über diese 
Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die 
durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird.

(3)Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird 
die Fläche (Abs. 1 oder 2) vervielfacht mit



a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit 1 Vollgeschoss,
b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit 2 Vollgeschossen,
c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit 3 Vollgeschossen,
d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit 4 oder 5 Vollgeschossen,
e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit von 6 oder mehr Vollgeschossen,
f) 0,5 bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder 

gewerblichen Nutzung vergleichbarer Weise genutzt werden 
können (z.B. Dauerkleingärten, Freibäder, Friedhöfe, 
Sportanlagen).

(4)Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereichs eines 
Bebauungsplans ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der 
höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.

b) Sind nur Baumaßzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der 
Vollgeschosse die Baumaßzahl geteilt durch 3,0, wobei 
Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder 
abgerundet werden.

c) Ist die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der 
Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 3,0, 
wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder 
abgerundet werden.
Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der 
Vollgeschosse zugelassen oder vorhanden, ist diese zugrunde 
zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige 
Baumaßzahl oder sie höchstzulässige Gebäudehöhe 
überschritten werden.
Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB entsprechende 
Festsetzungen, so gelten die Regelungen der Buchstaben a) 
bis c) entsprechend.

(5)Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereichs eines 
Bebauungsplans oder für Grundstücke, die für einen Bebauungsplan 
oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Zahl der 
Vollgeschosse, die Baumaßzahl oder die Gebäudehöhe nicht 
festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich 
vorhandenen Vollgeschosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse 
wegen der Besonderheit des Bauwerks nicht feststellbar, gilt 
als Zahl der Vollgeschosse die Höhe des Bauwerks geteilt 
durch 3,0, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch 
auf- oder abgerundet werden.



b) Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl 
der auf den Grundstücken der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse.

c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die 
aber gewerblich genutzt werden können, wird 1 Vollgeschoss 
zugrunde gelegt.

d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
zulässig oder vorhanden sind, wird 1 Vollgeschoss zugrunde 
gelegt.

(6)Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden 
die in Abs. 3 festgesetzten Faktoren um 0,5 erhöht, wenn in einem 
Abrechnungsgebiet (§ 5) außer diesen Grundstücken auch andere 
Grundstücke erschlossen werden:

a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, 
Gewerbe- oder Industriegebieten sowie Sondergebieten 

b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung 
durch Bebauungsplan eine Nutzung wie in den unter 
Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist;

c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und 
b) bezeichneten Gebiete, die gewerblich, industriell oder in 
ähnlicher Weise (z.B. Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, 
Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schulgebäuden) genutzt 
werden, wenn diese Nutzung nach Maßgabe der tatsächlich 
vorhandenen Geschossflächen überwiegt; 
liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich 
zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich so genutzt Fläche als 
Geschossfläche.

(7)Bei der Beitragserhebung für selbstständige Grünanlagen gilt 
Folgendes:

Bei Grundstücken in

a) durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe- oder 
Industriegebieten sowie

b) Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan 
eine Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten 
Grundstücken vorhanden oder zulässig ist

wird die Grundstücksfläche im Sinne der Abs. 1 und 2 nur zur Hälfte                                            
berücksichtigt.               

            Abs. 6 findet keine Anwendung.



§ 6
mehrfach erschlossene Grundstücke

(1)Für Grundstücke, die von mehr als einer vollständig in der Baulast 
der Gemeinde stehenden Erschließungsanlage i.S. des § 2 Abs. 1 Nr. 
1 erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche nach § 5 Abs. 1 oder 
Abs. 2 bei der Verteilung des umlagefähigen Aufwands für jede 
Erschließungsanlage nur mit 2/3 anzusetzen.

(2)Eine Ermäßigung nach Abs. 1 ist nicht zu gewähren, wenn

a) ein Erschließungsbeitrag nur für 1 Erschließungsanlage 
entsteht oder entstanden ist,

b) die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der Beitrag für 
die anderen Grundstücke im Abrechnungsgebiet um mehr als 
50 % erhöht,

c) das Grundstück mit einem Artzuschlag gem. § 5 Abs. 6 belegt 
ist.

§ 7
Kostenspaltung

Der Erschließungsbeitrag kann für
1. Grunderwerb,
2. Freilegung,
3. Fahrbahnen,
4. Radwege,
5. Gehwege,
6. Unselbstständige Parkflächen,
7. Unselbstständige Grünanlagen,
8. Mischflächen,
9. Entwässerungseinrichtungen und
10. Beleuchtungseinrichtungen

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden.
Mischflächen im Sinne von Nr. 8 sind solche Flächen, die innerhalb der 
Straßenbegrenzungslinien Funktionen der in den Nr. 3 bis 7 genannten 
Teileinrichtungen miteinander kombinieren und bei der Gliederung der 
Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung 
verzichten.

§ 8
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen



(1)Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare 
Verkehrsanlagen, Sammelstraßen und selbstständige Parkflächen 
sind endgültig hergestellt, wenn

a) Ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und
b) Sie über betriebsfertige Entwässerungs- und 

Beleuchtungseinrichtungen verfügen.

Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem 
Bauprogramm.

(2)Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind 
endgültig hergestellt, wenn

a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf 
tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, 
Platten oder Pflaster aufweisen; die Decke kann auch aus 
einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen;

b) unselbstständige und selbstständige Parkflächen eine 
Befestigung auf tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus 
Asphalt, Beton, Platten, Pflaster oder Rasengittersteinen 
aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material 
neuzeitlicher Bauweise bestehen;

c) unselbstständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind;
d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend 

Buchstabe a) hergestellt und die unbefestigten Teile gem. 
Buchstabe c) gestaltet sind.

(3)Selbstständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre 
Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und gärtnerisch gestaltet 
sind.

§ 9
Immissionsschutzanlagen

Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- Immissionsschutzgesetzes 
werden Art, Umfang und Merkmale der endgültigen Herstellung sowie die 
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands im Einzelfall durch 
Satzung geregelt.

§ 10
Vorausleistungen



Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht 
oder nicht in vollem Umfang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe 
des voraussichtlichen Erschließungsbeitrags erheben.

§ 11
Ablösung des Erschließungsbeitrags

Der Erschließungsbeitrag kann vor Entstehen der Beitragspflicht 
vertraglich abgelöst werden. Der Ablösebetrag bemisst sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden 
Erschließungsbeitrags.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Kurzhals Burow, den …………………
Bürgermeisterin
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	Anlage  1 Satzung 25%

